
1. Nachtragsvereinbarung 

zur 

Vereinbarung zum Honorarverteilungsmaßstab, gemäß 9 85 Abs. 4 SGB V 

Mit Wirkung zum 01 .01.2008 haben sich die Vertragspartner über folgende Anpas- 

sungen der Anlage zur Vereinbarung zum Honoratverteilungsmaßsta b vom 

19.05.2005 verständigt: 

Ergänzung unter 5 2 (Allgemeine Bestimmungen): 

Nach 5 2 Absatz 8 wird folgender Absatz 9 eingefügt: 

- für den VdAWAEV vorbehaltlich einer bis zum 31.12.2007 unterschriebenen Ver- 

einbarung der Vertragsparteien auf Bundesebene: 

„Sowohl für die Honorarverteilung nach 5 3 als auch für die Honorarverteilung nach 

5 4 gilt, dass Leistungen von überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaften mit Mit- 

gliedern in mehreren Kassenzahnärztlichen Vereinigungen (KZV-bezirksübergrei- 

fende Berufsausübungsgemeinschaften) nur in der Höhe vergütet werden, in der die 

zahlungspflichtige Kassenzahnärztliche Vereinigung auf der Grundlage der Richtli- 

nien der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung nach § 75 Abs. 7 SGB V im Ein- 

zelfall eine Vergütung zur Verfügung gestellt hat. Zahlungspflichtige Kassenzahn- 

ärztliche Vereinigung für die Leistung von KZV-bezirksübergreifenden Berufsaus- 

übungsgemeinschaften ist regelmäßig die Kassenzahnärztliche Vereinigung am 

Leistungsort." 

Ergänzung unter 5 2 (Allgemeine Bestimmungen) Absatz 2 

- für den VdAWAEV vorbehaltlich einer bis zum 31.12.2007 unterschriebenen Ver- 

einbarung der Vertragsparteien auf Bundesebene: 

Nach den Worten „sowie für den Bereich VdAWAEV" wird eingefügt: 



I 
' J  „einschließlich der VdAWAEV-Kassen in anderen KZV-Bereichen" 

Ergänzung unter § 3 (Honorarverteilung unter Zahnärzten, die nicht Kieferor- 

thopäden sind) Absatz 1 Satz 1 

- für den VdAWAEV vorbehaltlich einer bis zum 31.12.2007 unterschriebenen Ver- 

einbarung der Vertragsparteien auf Bundesebene: 

Nach den Worten „für den Bereich der VdAWAEV-Krankenkassen" wird eingefügt: 

„einschließlich der VdAWAEV-Krankenkassen in anderen KZV-Bereichen - im Fol- 

genden Kassenbereiche genannt -" 

Ergänzung unter 9 3 (Honorarverteilung unter Zahnärzten, die nicht Kieferor- 

thopäden sind) Absatz 1 Satz 2 Ziffer 1.1: 

Hinter dem Wort „KCH-Basiswert" wird ergänzend eingefügt: 

,,(maximal zu vergütende Honorargrenze je Fall nach Satz 1)" 

Ergänzung unter § 3 (Honorarverteilung unter Zahnärzten, die nicht Kieferor- 

thopäden sind) Absatz 2 Ziffer 2.2: 

Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: 

„Eine Übertragung von Kassenbereich zu Kassenbereich ist ausgeschlossen." 

Ergänzung unter 5 4 (Honorarverteilung unter Kieferorthopaden) Absatz I 

Satz 1 

- für den VdAKIAEV vorbehaltlich einer bis zum 31.12.2007 unterschriebenen Ver- 

einbarung der Vertragsparteien auf Bundesebene: 

Nach den Worten „für den Bereich der VdAWAEV-Krankenkassen" wird eingefügt: 

„einschließlich der VdAKIAEV-Krankenkassen in anderen KZV-Bereichen - im Fol- 

genden Kassenbereiche genannt -" 

Änderung des § 6 (Einzelfallregelungen) Absatz 1 Satz 2: 

Das Wort „erstmalig" wird gestrichen. 



Änderung des 9 7 (Inkrafttreten) Satz I: 

§ 7 Satz 1 wird wie folgt angepasst: 

„Diese Regelungen treten am 01.01.2008 in Kraft." 

Änderung des 9 7 (Inkrafttreten) Satz 4: 

§ 7 Satz 4 wird wie folgt angepasst: 

„Für die Abrechnung der Quartale 111/07 und IV/07 sowie die Monatsabrechnungen 

bis einschließlich Dezember 2007 gelten die Regelungen des bisherigen Honorar- 

verteilungsmaßstabes." 
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